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Dokumente, Links und Downloads zum Workshop: 
 
1. Das ppt zur Fortbildung,mit Mustern der Aufenthaltstitel  
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Fobi_Sozialrecht_Multitude_ppt.pdf 
 
2. Ausgewählte Gesetzestexte zum Aufenthalts- und Sozialrecht 
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Gesetze_AufenthR_SozR_kurz_Multitude.pdf 
 
3. Asylstatistiken beim BAMF: Zugangszahlen, Entscheidungen, Herkunftsländer 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2010.pdf 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf 
 
4. Handzettel mit Beratungsstellen in Berlin (dort u.a.: BBZ - Beratung zur Bildung für junge Flüchtlinge; Asylverfahrens-
beratungsstelle Motardstr; ZfM - Beratung für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge; Härtefallberatung) 
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/arbeitshilfen/asylberatunginfoblatt.pdf 
 
5. Das Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge 
http://www.migrationsdienste.org/projekte/fluechtlinge.html 
 
6. Homepage der ZAA und ZLA (Zentrale Aufnahmestelle und Zentrale Leistungsstelle für Asylbewerber): 
http://www.berlin.de/lageso/soziales/asyl/ 
 
7. Berliner Senatssozialverwaltung, Rundschreiben und Hinweise zum AsylbLG, SGB II, SGB XII 
(ggf. „Stichwortsuche" nutzen) 
http://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/index.html 
 
8. Stellungnahme Flüchtlingsrat Berlin fürs Berliner Abgeordnetenhaus zum Thema Wohnungen oder Sammellager, 
mit Mustern der Mietkostenübernahmebescheinigungen zur Wohnungsuche etc, zur Anhörung am 20.01.2011 
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/asylblg/Classen_AsylbLG_Wohnen_Berlin_200111.pdf 
 
9. Das AsylbLG und das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum 
Stellungnahme Flüchtlingsrat Berlin zur Verfassungsmäßigkeit des AsylbLG im Deutschen Bundestag zur Anhörung am 
07.02.2011 
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/asylblg/Classen_AsylbLG_Verfassung.pdf 
 
10. PE Flüchtlingsrat Berlin: "Bezirke und Senat verstoßen systematisch gegen Schulpflicht" 
http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/print_neue_meldungen.php?sid=523 
 
11. Schulgesetz Berlin, dort § 41 zur Schulpflicht für Asylbewerberkinder 
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/rechtsvorschriften/schulgesetz.pdf 
 
12. Bildungspaket auch für Asylbewerberkinder > pro Schulkind 70 € Schulmaterialpauschale zum 1.8.2011!! 
http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/print_neue_meldungen.php?sid=526 
  
13. Gesetze, Durchführungsvorschriften, Arbeitshilfen zum Flüchtlingssozialrecht und zum Zuwanderungsgesetz: 
www.fluechtlingsrat-berlin.de > Gesetzgebung 
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AufenthG und AsylVfG  - Auszug 
Zusammenstellung: © Georg Classen, Flüchtlingsrat Berlin, www.fluechtlingsrat-berlin.de, Juli 2011 
 

Aufenthaltsgesetz 
 
§ 2 - Begriffsbestimmungen 
(2) Erwerbstätigkeit ist die selbständige Tätigkeit und die Beschäftigung im Sinne von § 7 des SGB IV.  
(3) Der Lebensunterhalt eines Ausländers ist gesichert, wenn er ihn einschließlich ausreichenden Krankenversi-
cherungsschutzes ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel bestreiten kann. Dabei bleiben das Kindergeld, der 
Kinderzuschlag und das Erziehungsgeld oder Elterngeld sowie Leistungen der Ausbildungsförderung nach dem 
SGB III, dem BAföG oder dem AFBG und1 öffentliche Mittel außer Betracht, die auf Beitragsleistungen beruhen 
oder die gewährt werden, um den Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen. Ist der Ausländer in einer gesetzli-
chen Krankenversicherung krankenversichert, hat er ausreichenden Krankenversicherungsschutz. ...  
 

§ 4 - Erfordernis eines Aufenthaltstitels 
(2) Ein Aufenthaltstitel berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, sofern es nach diesem Gesetz bestimmt ist 
oder der Aufenthaltstitel die Ausübung der Erwerbstätigkeit ausdrücklich erlaubt. Jeder Aufenthaltstitel muss er-
kennen lassen, ob die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erlaubt ist. .... 
(3) Wer im Bundesgebiet einen Ausländer beschäftigt, muss für die Dauer der Beschäftigung eine Kopie des Auf-
enthaltstitels oder der Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung oder über die Aussetzung der Abschiebung 
des Ausländers in elektronischer Form oder in Papierform aufbewahren. 
 

§ 5 Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen 
(1) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels setzt in der Regel voraus, dass 
1. der Lebensunterhalt gesichert ist, 
1a. die Identität und, falls er nicht zur Rückkehr in einen anderen Staat berechtigt ist, die Staatsangehörigkeit des 
Ausländers geklärt ist, 
2. kein Ausweisungsgrund vorliegt, 
3. soweit kein Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels besteht, der Aufenthalt des Ausländers nicht aus ei-
nem sonstigen Grund Interessen der BR Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet und 
4. die Passpflicht nach § 3 erfüllt wird. 
(2) Des Weiteren setzt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis 
zum Daueraufenthalt-EG voraus, dass der Ausländer 
1. mit dem erforderlichen Visum eingereist ist und 
2. die für die Erteilung maßgeblichen Angaben bereits im Visumantrag gemacht hat. 
Hiervon kann abgesehen werden, wenn die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Erteilung erfüllt sind oder es auf 
Grund besonderer Umstände des Einzelfalls nicht zumutbar ist, das Visumverfahren nachzuholen. 
(3) In den Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach den §§ 24, 25 Abs. 1 bis 3 sowie § 26 Abs. 3 ist von der 
Anwendung der Absätze 1 und 2, in den Fällen des § 25 Abs. 4a und 4 b von der Anwendung des Absatzes 1 Nr. 1 
bis 2 und 4 sowie des Absatzes 2 abzusehen. In den übrigen Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Kapi-
tel 2 Abschnitt 5 kann von der Anwendung der Absätze 1 und 2 abgesehen werden. ... 
 

§ 9 Niederlassungserlaubnis 
(1) Die Niederlassungserlaubnis ist ein unbefristeter Aufenthaltstitel. Sie berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstä-
tigkeit und kann nur in den durch dieses Gesetz ausdrücklich zugelassenen Fällen mit einer Nebenbestimmung 
versehen werden. ... 
(2) Einem Ausländer ist die Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn 
1. er seit fünf Jahren die Aufenthaltserlaubnis besitzt, 
2. sein Lebensunterhalt gesichert ist, 
3. er mindestens 60 Monate Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur gesetzl. Rentenversicherung geleistet hat .. 
4. Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung ... nicht entgegenstehen, 

                                                
1 Geplante Änderung durch EU-Richtlinienumsetzungsgesetz, BT-Drs. 17/5470 v. 12.04.2011 
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5. ihm die Beschäftigung erlaubt ist, sofern er Arbeitnehmer ist, 
6. er im Besitz der sonstigen für eine dauernde Ausübung seiner Erwerbstätigkeit erforderlichen Erlaubnisse ist, 
7. er über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt, 
8. er über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet 
verfügt und 
9. er über ausreichenden Wohnraum für sich und seine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienan-
gehörigen verfügt. 
Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 7 und 8 sind nachgewiesen, wenn ein Integrationskurs erfolgreich abge-
schlossen wurde. Von diesen Voraussetzungen wird abgesehen, wenn der Ausländer sie wegen einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht erfüllen kann. Im Übrigen kann zur Vermeidung 
einer Härte von den Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 7 und 8 abgesehen werden. Ferner wird davon abgese-
hen, wenn der Ausländer sich auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen kann und er nach § 44 
Abs. 3 Nr. 2 keinen Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs hatte oder er nach § 44a Abs. 2 Nr. 3 nicht zur 
Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet war. Darüber hinaus wird von den Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 
und 3 abgesehen, wenn der Ausländer diese aus den in Satz 3 genannten Gründen nicht erfüllen kann. ... 
 

§ 9a Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 
(2) Einem Ausländer ist eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG nach ... der RL 2003/109/EG zu erteilen, wenn ... 
 
§ 10 Aufenthaltstitel bei Asylantrag 
(3) Einem Ausländer, dessen Asylantrag unanfechtbar abgelehnt worden ist oder der seinen Asylantrag zurückge-
nommen hat, darf vor der Ausreise ein Aufenthaltstitel nur nach Maßgabe des Abschnitts 5 erteilt werden. Sofern 
der Asylantrag nach § 30 Abs. 3 Nr. 1 bis 6 AsylVfG abgelehnt wurde, darf vor der Ausreise kein Aufenthaltstitel 
erteilt werden. Die Sätze 1 und 2 finden im Falle eines Anspruchs ... keine Anwendung ... 
 
§ 11 Einreise- und Aufenthaltsverbot 
(1) Ein Ausländer, der ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben worden ist, darf nicht erneut in das Bun-
desgebiet einreisen und sich darin aufhalten. Ihm wird auch bei Vorliegen der Voraussetzungen eines Anspruchs 
nach diesem Gesetz kein Aufenthaltstitel erteilt. Die in den Sätzen 1 und 2 bezeichneten Wirkungen werden auf 
Antrag befristet. Die Frist ist unter Beru ̈cksichtigung der Umstände des Einzelfalls festzusetzen und darf fünf Jahre 
nur überschreiten, wenn der Ausländer auf Grund einer strafrechtlichen Verurteilung ausgewiesen worden ist oder 
wenn von ihm eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeht. Bei der Bemes-
sung der Länge der Frist wird berücksichtigt, ob der Ausländer rechtzeitig und freiwillig ausgereist ist. Die Frist 
beginnt mit der Ausreise. ... 
(2) Vor Ablauf der ... Frist kann ... dem Ausländer ausnahmsweise erlaubt werden, das Bundesgebiet kurzfristig zu 
betreten ...  
 
§ 16 Studium; Sprachkurse; Schulbesuch  
(3) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Beschäftigung, die insgesamt 90 Tage oder 180 halbe 
Tage im Jahr nicht überschreiten darf, sowie zur Ausübung studentischer Nebentätigkeiten. ... 
(4) Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums kann die Aufenthaltserlaubnis bis zu einem Jahr zur Suche eines 
diesem Abschluss angemessenen Arbeitsplatzes, sofern er nach den Bestimmungen der §§ 18, 19 und 21 von 
Ausländern besetzt werden darf, verlängert werden. Absatz 3 gilt entsprechend. ... 
 

§ 18 Beschäftigung   
(2) Einem Ausländer kann ein Aufenthaltstitel zur Ausübung einer Beschäftigung erteilt werden, wenn die Bundes-
agentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung nach § 42 oder zwischenstaatliche Ver-
einbarung bestimmt ist, dass die Ausübung der Beschäftigung ohne Zustimmung ... zulässig ist. ....  
 

§ 18a Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der Beschäftigung2 
(1) Einem geduldeten Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer der beruflichen Qualifikation 
entsprechenden Beschäftigung erteilt werden, wenn die Bundesagentur ... zugestimmt hat und der Ausländer  
1. im Bundesgebiet 
a) eine qualifizierte Berufsausbildung im einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsbe-
ruf oder ein Hochschulstudium abgeschlossen hat oder  

                                                
2 Eingefügt durch Art. 2a Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz (BT-Drs. 16/10914), gültig ab 1.1.2009. 
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b) mit einem anerkannten oder einem deutschen Hochschulabschluss vergleichbaren ausländischen Hochschulab-
schluss seit 2 Jahren ununterbrochen eine dem Abschluss angemessene Beschäftigung ausgeübt hat, ... und ... 
 

§ 21 Selbständige Tätigkeit 
(6) Einem Ausländer, dem eine Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Zweck erteilt wird oder erteilt worden ist, 
kann unter Beibehaltung dieses Aufenthaltszwecks die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit erlaubt werden, 
wenn die nach sonstigen Vorschriften erforderlichen Erlaubnisse erteilt wurden oder ihre Erteilung zugesagt ist. 
 
§ 22 Aufnahme aus dem Ausland    ... 
Einem Ausländer kann für die Aufnahme aus dem Ausland aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären 
Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. ... 
 
§ 23 Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landesbehörden; Aufnahme bei besonders gelagerten poli-
tischen Interessen 
(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politi-
scher Interessen der BR Deutschland anordnen, dass Ausländern aus bestimmten Staaten oder in sonstiger Weise 
bestimmten Ausländergruppen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Die Anordnung kann unter der Maßgabe er-
folgen, dass eine Verpflichtungserklärung nach § 68 abgegeben wird. Zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit be-
darf die Anordnung des Einvernehmens mit dem BMI. 
(2) Das BMI kann zur Wahrung besonders gelagerter politischer Interessen der BR Deutschland im Benehmen mit 
den obersten Landesbehörden anordnen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Ausländern aus be-
stimmten Staaten oder in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen eine Aufnahmezusage erteilt. ... Den 
betroffenen Ausländern ist entsprechend der Aufnahmezusage eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungser-
laubnis zu erteilen. Die Niederlassungserlaubnis kann mit einer wohnsitzbeschränkenden Auflage versehen wer-
den. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.  ... 
 
§ 23a Aufenthaltsgewährung in Härtefällen 
(1) Die oberste Landesbehörde darf anordnen, dass einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, abwei-
chend von den in diesem Gesetz festgelegten Erteilungs- und Verlängerungsvoraussetzungen für einen Aufent-
haltstitel sowie von den §§ 10 und 11 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, wenn eine von der Landesregierung 
durch Rechtsverordnung eingerichtete Härtefallkommission darum ersucht (Härtefallersuchen). ... 
 
§ 24 Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz   ... 
 
§ 25 Aufenthalt aus humanitären Gründen 
(1) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er unanfechtbar als Asylberechtigter anerkannt 
ist. ... Bis zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis gilt der Aufenthalt als erlaubt. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 
(2) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
unanfechtbar die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hat (§ 3 Abs. 4 des AsylVfG). Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entspre-
chend. 
(3) Einem Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 2, 
3, 5 oder Abs. 7 vorliegt. Die Aufenthaltserlaubnis wird nicht erteilt, wenn die Ausreise in einen anderen Staat mög-
lich und zumutbar ist ... oder ... ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit ... begangen hat, ... 
(4) Einem nicht vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer kann für einen vorübergehenden Aufenthalt eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden, solange dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche 
Interessen seine vorübergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern.  
Eine Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 8 Abs. 1 und 2 verlängert werden, wenn auf Grund besonderer 
Umstände des Einzelfalls das Verlassen des Bundesgebiets für den Ausländer eine außergewöhnliche Härte be-
deuten würde. 
(4a) Einem Ausländer, der Opfer einer Straftat nach den §§ 232, 233 oder § 233a des StGB wurde, kann abwei-
chend von § 11 Abs. 1, auch wenn er vollziehbar ausreisepflichtig ist, für einen vorübergehenden Aufenthalt eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. ... 
(4b) Einem Ausländer, der Opfer einer Straftat nach § 10 I oder § 11 I Nr. 3 SchwarzarbeitsbekämpfungsG oder § 
15a ArbeitnehmerüberlassungsG ist, kann ... für einen vorübergehenden Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt werden. ... 
(5) Einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, kann abweichend von § 11 Abs. 1 eine Aufenthaltser-
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laubnis erteilt werden, wenn seine Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist und mit dem 
Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Die Aufenthaltserlaubnis soll erteilt wer-
den, wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist. Eine Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 
der Ausländer unverschuldet an der Ausreise gehindert ist. ... 
 

§ 25a Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden  
(1) Einem geduldeten Ausländer, der in Deutschland geboren wurde oder vor Vollendung des 14. Lebensjahres 
eingereist ist, kann eine Aufenthalts-erlaubnis erteilt werden, wenn  

1. er sich seit sechs Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer Aufenthaltsgestattung im Bun-
desgebiet aufhält,  
2. er sechs Jahre erfolgreich im Bundesgebiet eine Schule besucht oder in Deutschland einen anerkannten 
Schul- oder Berufsabschluss erworben hat und  
3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Vollendung des 15. und vor Vollendung des 21. 
Lebensjahres gestellt wird,  

sofern gewährleistet erscheint, dass er sich aufgrund seiner bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in die 
Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen kann. Solange sich der Jugendliche oder der He-
ranwachsende in einer schulischen oder beruflichen Ausbildung oder einem Hochschulstudium befindet, schließt 
die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen zur Sicherstellung des eigenen Lebensunterhalts die Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis nicht aus. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ist zu versagen, wenn die Abschiebung 
aufgrund eigener falscher Angaben des Ausländers oder aufgrund seiner Täuschung über seine Identität oder 
Staatsangehörigkeit ausgesetzt ist.  
(2) Dem personensorgeberechtigten Elternteil eines minderjährigen Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis 
nach Absatz 1 besitzt, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn  

1. die Abschiebung nicht aufgrund falscher Angaben oder aufgrund von Täuschungen über die Identität 
oder Staatsangehörigkeit oder mangels Erfüllung zumutbarer Anforderungen an die Beseitigung von Aus-
reisehindernissen verhindert oder verzögert wird und  
2. der Lebensunterhalt eigenständig durch Erwerbstätigkeit gesichert ist.  

Minderjährigen Kindern eines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach Satz 1 besitzt, kann eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden, wenn sie mit ihm in familiärer Lebensgemeinschaft leben.  
(3) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 2 ist ausgeschlossen, wenn der Ausländer wegen einer im 
Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Ta-
gessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylverfah-
rensgesetz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben." 
 

26 Dauer des Aufenthalts 
(2) Die Aufenthaltserlaubnis darf nicht verlängert werden, wenn das Ausreisehindernis oder die sonstigen einer 
Aufenthaltsbeendigung entgegenstehenden Gründe entfallen sind. 
(3) Einem Ausländer, der seit drei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 besitzt, ist eine Nie-
derlassungserlaubnis zu erteilen, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemäß § 73 Abs. 2a des A-
sylVfG mitgeteilt hat, dass die Voraussetzungen für den Widerruf oder die Rücknahme nicht vorliegen. 
(4) Im Übrigen kann einem Ausländer, der seit sieben Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach diesem Abschnitt 
besitzt, eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn die in § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 9 bezeichneten Vor-
aussetzungen vorliegen. § 9 Abs. 2 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. Die Aufenthaltszeit des der Erteilung der Auf-
enthaltserlaubnis vorangegangenen Asylverfahrens wird abweichend von § 55 Abs. 3 des AsylVfG auf die Frist 
angerechnet. Für Kinder, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres nach Deutschland eingereist sind, kann § 35 
entsprechend angewandt werden. 
 
 

§ 28 Familiennachzug zu Deutschen 
(1) Die Aufenthaltserlaubnis ist dem ausländischen 
1. Ehegatten eines Deutschen, 
2. minderjährigen ledigen Kind eines Deutschen, 
3. Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen zur Ausübung der Personensorge 
zu erteilen, wenn der Deutsche seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hat. Sie ist abweichend von § 5 
Abs. 1 Nr. 1 in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 zu erteilen. Sie soll in der Regel abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 
1 in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 erteilt werden. Sie kann abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 dem nichtpersonen-
sorgeberechtigten Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen erteilt werden, wenn die familiäre Gemein-
schaft schon im Bundesgebiet gelebt wird. § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, Satz 3 und Abs. 2 Satz 1 ist in den Fäl-
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len des Satzes 1 Nr. 1 entsprechend anzuwenden. 
(5) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 
 

§ 29 Familiennachzug zu Ausländern 
(5) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, 
1. soweit der Ausländer, zu dem der Familiennachzug stattfindet, zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt 
ist oder 
2. wenn die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens zwei Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet bestanden 
hat und die Aufenthaltserlaubnis des Ausländers, zu dem der Familiennachzug stattfindet, nicht mit einer Neben-
bestimmung nach § 8 Abs. 2 versehen oder dessen Aufenthalt nicht bereits durch Gesetz oder Verordnung von 
einer Verlängerung ausgeschlossen ist. 
 

§ 30 Ehegattennachzug 
(1) Dem Ehegatten eines Ausländers ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn   ... 
2. der Ehegatte sich zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen kann und 
3. der Ausländer 
a) eine Niederlassungserlaubnis besitzt, 
d) seit zwei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und die Aufenthaltserlaubnis nicht mit einer Nebenbestim-
mung nach § 8 Abs. 2 versehen ...ist, 
3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 29 Abs. 1 Nr. 2 verlängert werden, solan-
ge die eheliche Lebensgemeinschaft fortbesteht. 
 
§ 31 Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten wird im Falle der Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft als 
eigenständiges, vom Zweck des Familiennachzugs unabhängiges Aufenthaltsrecht für ein Jahr verlängert, wenn 
1. die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens drei Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet bestanden hat oder 
2. der Ausländer gestorben ist, während die eheliche Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet bestand 
und der Ausländer bis dahin im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EG war .... Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Aufenthaltserlaubnis des Ausländers nicht ver-
längert werden darf, weil dies .... wegen des Zwecks des Aufenthalts ... ausgeschlossen ist. Die Aufenthaltserlaub-
nis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 
(2) Von der Voraussetzung des dreijährigen rechtmäßigen Bestandes der ehelichen Lebensgemeinschaft im Bun-
desgebiet nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist abzusehen, soweit es zur Vermeidung einer besonderen Härte erforder-
lich ist ... Eine besondere Härte liegt insbesondere vor, wenn dem Ehegatten ... wegen der Beeinträchtigung seiner 
schutzwürdigen Belange das weitere Festhalten an der ehelichen Lebensgemeinschaft unzumutbar ist; dies ist 
insbesondere anzunehmen, wenn der Ehegatte Opfer häuslicher Gewalt ist. 
 (4) Die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem SGB II oder XII steht der Verlängerung ...  nicht entgegen. 
Danach kann die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden, solange die Voraussetzungen für die Erteilung der Nie-
derlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG nicht vorliegen. 
 

§ 32 Kindernachzug ... 
 

§ 33 Geburt eines Kindes im Bundesgebiet ... 
  

§ 34 Aufenthaltsrecht der Kinder ... 
 

§ 35 Eigenständiges, unbefristetes Aufenthaltsrecht der Kinder 
 (1) Einem minderjährigen Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach diesem Abschnitt besitzt, ist abweichend 
von § 9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er im Zeitpunkt der Vollendung seines 16. Lebens-
jahres seit fünf Jahren im Besitz der Aufenthaltserlaubnis ist. Das Gleiche gilt, wenn 
1. der Ausländer volljährig und seit fünf Jahren im Besitz der Aufenthaltserlaubnis ist, 
2. er über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt und 
3. sein Lebensunterhalt gesichert ist oder er sich in einer Ausbildung befindet, die zu einem anerkannten schuli-
schen oder beruflichen Bildungsabschluss oder einem Hochschulabschluss führt. ... 
 

§ 36 Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger ... 
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§ 37 Recht auf Wiederkehr ... 
 

§ 38 Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche ... 
 

§ 38a Aufenthaltserlaubnis für in einem anderen Mitgliedsstaat der EU langfristig Aufenthaltsberechtigte 
 

§ 39 Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung 
(2) Die Bundesagentur für Arbeit kann der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung 
nach § 18 zustimmen, wenn 

1.  a) sich durch die Beschäftigung von Ausländern nachteilige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, insbeson-
dere hinsichtlich der Beschäftigungsstruktur, der Regionen und der Wirtschaftszweige, nicht ergeben und 
     b) für die Beschäftigung deutsche Arbeitnehmer sowie Ausländer, die diesen hinsichtlich der Arbeitsaufnah-
me rechtlich gleichgestellt sind oder andere Ausländer, die nach dem Recht der Europäischen Union einen An-
spruch auf vorrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, nicht zur Verfügung stehen oder 
2.  sie durch Prüfung nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a und b für einzelne Berufsgruppen oder für einzelne Wirt-
schaftszweige festgestellt hat, dass die Besetzung der offenen Stellen mit ausländischen Bewerbern arbeits-
markt- und integrationspolitisch verantwortbar ist, 

und der Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäf-
tigt wird. ...  
(3) Absatz 2 gilt auch, wenn bei Aufenthalten zu anderen Zwecken nach den Abschnitten 3, 5, 6 oder 7 eine Zu-
stimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Ausübung einer Beschäftigung erforderlich ist. 
(4) Die Zustimmung kann die Dauer und die berufliche Tätigkeit festlegen sowie die Beschäftigung auf bestimmte 
Betriebe oder Bezirke beschränken. 
 
§ 59 Androhung der Abschiebung 
(1) Die Abschiebung ist unter Bestimmung einer angemessenen Frist für die freiwillige Ausreise zwischen sieben 
und 30 Tagen anzudrohen. Ausnahmsweise kann eine kürzere Frist gesetzt ... werden, ...  
Die Ausreisefrist kann unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls verlängert ... werden. ... 
(6) Über die Fristgewährung nach Absatz 1 wird dem Ausländer eine Bescheinigung ausgestellt. 
 

§ 60 Verbot der Abschiebung 
(1) In Anwendung des Abkommens vom 28.07.1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge ... [= "Genfer Flücht-
lingskonvention"] darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine Frei-
heit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Dies gilt auch für Asylberechtigte und Ausländer, denen 
die Flüchtlingseigenschaft unanfechtbar zuerkannt wurde oder die aus einem anderen Grund im Bundesgebiet die 
Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge genießen oder die außerhalb des Bundesgebiets als ausländische 
Flüchtlinge nach dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt wurden. Eine Verfolgung we-
gen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe kann auch dann vorliegen, wenn die Bedrohung des 
Lebens, der körperlichen Unversehrtheit oder der Freiheit allein an das Geschlecht anknüpft. Eine Verfolgung im 
Sinne des Satzes 1 kann ausgehen von 
a) dem Staat, 
b) Parteien oder Organisationen, die den Staat oder wesentliche Teile des Staatsgebiets beherrschen oder 
c) nichtstaatlichen Akteuren, sofern die unter den Buchstaben a und b genannten Akteure einschließlich internatio-
naler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht willens sind, Schutz vor der Verfolgung zu 
bieten, und dies unabhängig davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht, 
es sei denn, es besteht eine innerstaatliche Fluchtalternative. Für die Feststellung, ob eine Verfolgung nach Satz 1 
vorliegt, sind Artikel 4 Abs. 4 sowie die Artikel 7 bis 10 der Richtlinie 2004/83/EG [= "Qualifikationsrichtlinie"].... 
ergänzend anzuwenden. Wenn der Ausländer sich auf das Abschiebungsverbot nach diesem Absatz beruft, stellt 
das BAMF außer in den Fällen des Satzes 2 in einem Asylverfahren fest, ob die Voraussetzungen des Satzes 1 
vorliegen und dem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen ist. Die Entscheidung des Bundesamtes 
kann nur nach den Vorschriften des AsylVfG angefochten werden. 
(2) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem für diesen Ausländer die konkrete Gefahr 
besteht, der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung unterworfen zu werden. 
(3) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben werden, wenn dieser Staat den Ausländer wegen einer 
Straftat sucht und die Gefahr der Verhängung oder der Vollstreckung der Todesstrafe besteht. In diesen Fällen 
finden die Vorschriften über die Auslieferung entsprechende Anwendung. 
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(5) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung der Konvention vom 4.11.1950 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten ... [= "EMRK"] ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist. 
(6) Die allgemeine Gefahr, dass einem Ausländer in einem anderen Staat Strafverfolgung und Bestrafung drohen 
können und, soweit sich aus den Absätzen 2 bis 5 nicht etwas anderes ergibt, die konkrete Gefahr einer nach der 
Rechtsordnung eines anderen Staates gesetzmäßigen Bestrafung stehen der Abschiebung nicht entgegen. 
(7) Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat soll abgesehen werden, wenn dort für diesen 
Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Von der Abschiebung eines Aus-
länders in einen anderen Staat ist abzusehen, wenn er dort als Angehöriger der Zivilbevölkerung einer erheblichen 
individuellen Gefahr für Leib oder Leben im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Kon-
flikts ausgesetzt ist. Gefahren nach Satz 1 oder Satz 2, denen die Bevölkerung oder die Bevölkerungsgruppe, der 
der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, sind bei Anordnungen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 zu berücksichti-
gen.   .... 
(11) Für die Feststellung von Abschiebungsverboten nach den Absätzen 2, 3 und 7 Satz 2 gelten Artikel 4 Abs. 4, 
Artikel 5 Abs. 1 und 2 und die Artikel 6 bis 8 der Richtlinie 2004/83/EG [= "Qualifikationsrichtlinie"] .... 
 

§ 60a Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung) 
(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politi-
scher Interessen der BR Deutschland anordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus bestimmten Staaten 
oder von in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen allgemein oder in bestimmte Staaten für längstens 
sechs Monate ausgesetzt wird. Für einen Zeitraum von länger als sechs Monaten gilt § 23 Abs. 1. 
(2) Die Abschiebung eines Ausländers ist auszusetzen, solange die Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtli-
chen Gründen unmöglich ist und keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Die Abschiebung eines Ausländers ist 
auch auszusetzen, wenn seine vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen eines 
Verbrechens von der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine An-
gaben die Erforschung des Sachverhalts erschwert wäre. Einem Ausländer kann eine Duldung erteilt werden, 
wenn dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende 
weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern.  ... 
(2b) Solange ein Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 1 besitzt, minderjährig ist, soll die 
Abschiebung seiner Eltern oder eines allein personensorgeberechtigten Elternteils sowie der minderjährigen Kin-
der, die mit den Eltern oder dem allein personensorgeberechtigten Elternteil in familiärer Lebensgemeinschaft le-
ben, ausgesetzt werden. 
(3) Die Ausreisepflicht eines Ausländers, dessen Abschiebung ausgesetzt ist, bleibt unberührt. 
(4) Über die Aussetzung der Abschiebung ist dem Ausländer eine Bescheinigung auszustellen. 
(5) 1Die Aussetzung der Abschiebung erlischt mit der Ausreise des Ausländers. Sie wird widerrufen, wenn die der 
Abschiebung entgegenstehenden Gründe entfallen. Der Ausländer wird unverzüglich nach dem Erlöschen ohne 
erneute Androhung und Fristsetzung abgeschoben, es sei denn, die Aussetzung wird erneuert. Ist die Abschiebung 
länger als ein Jahr ausgesetzt, ist durch Widerruf vorgesehene Abschiebung mindestens einen Monat vorher an-
zukündigen; die Ankündigung ist zu wiederholen, wenn die Aussetzung für mehr als ein Jahr erneuert wurde. 
 

§ 61 Räumliche Beschränkung; Ausreiseeinrichtungen 
(1) Der Aufenthalt eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers ist räumlich auf das Gebiet des Landes be-
schränkt. Weitere Bedingungen und Auflagen können angeordnet werden. Von der räumlichen Beschränkung nach 
Satz 1 kann abgewichen werden, wenn der Ausländer zur Ausübung einer Beschäftigung ohne Prüfung nach § 39 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 berechtigt ist, oder wenn dies zum Zwecke des Schulbesuchs, der betrieblichen Aus- und Wei-
terbildung oder des Studiums an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oder vergleichbaren 
Ausbildungseinrichtung erforderlich ist. Das Gleiche gilt, wenn dies der Aufrechterhaltung der Familieneinheit dient. 
 
(2) Die Länder können Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer schaffen. In den Ausrei-
seeinrichtungen soll durch Betreuung und Beratung die Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise gefördert und die Er-
reichbarkeit für Behörden und Gerichte sowie die Durchführung der Ausreise gesichert werden. 
 

§ 104a AufenthG - Altfallregelung 
(1) Einem geduldeten Ausländer soll abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden, wenn er sich am 01.07.2007 seit mindestens 8 Jahren oder, falls er zusammen mit einem oder mehreren 
minderjährigen ledigen Kindern in häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens 6 Jahren ununterbrochen gedul-
det, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen im Bundesgebiet aufgehalten hat und 
er ... 
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Asylverfahrensgesetz 
 
§ 47  Aufenthalt in Aufnahmeeinrichtungen 
(1) Ausländer, die den Asylantrag bei einer Außenstelle des BAMF zu stellen haben (§ 14 Abs. 1), sind verpflichtet, 
bis zu 6 Wochen, längstens jedoch bis zu 3 Monaten, in der für ihre Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung 
zu wohnen.  ... 
 
§ 53 Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften 
(1) Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben und nicht oder nicht mehr verpflichtet sind, in einer Aufnahme-
einrichtung zu wohnen, sollen in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Hierbei sind so-
wohl das öffentliche Interesse als auch Belange des Ausländers zu berücksichtigen. ... 
 
§ 56 Räumliche Beschränkung 
(1) Die Aufenthaltsgestattung ist räumlich auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt, in dem die für die Auf-
nahme des Ausländers zuständige Aufnahmeeinrichtung liegt. In den Fällen des § 14 Abs. 2 Satz 1 ist die Aufent-
haltsgestattung räumlich auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt, in dem der Ausländer sich aufhält. ... 
 
§ 58 Verlassen eines zugewiesenen Aufenthaltsbereichs 
(1) Die Ausländerbehörde kann einem Ausländer, der nicht oder nicht mehr verpflichtet ist, in einer Aufnahmeein-
richtung zu wohnen, erlauben, den Geltungsbereich der Aufenthaltsgestattung vorübergehend zu verlassen oder 
sich allgemein in dem Bezirk einer anderen Ausländerbehörde aufzuhalten. Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn 
hieran ein dringendes öffentliches Interesse besteht, zwingende Gründe es erfordern oder die Versagung der Er-
laubnis eine unbillige Härte bedeuten würde. Die Voraussetzungen des Satzes 2 liegen in der Regel vor, wenn 
eine nach § 61 Absatz 2 erlaubte Beschäftigung ausgeübt werden soll oder wenn dies zum Zwecke des Schulbe-
suchs, der betrieblichen Aus- und Weiterbildung oder des Studiums an einer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule oder vergleichbaren Ausbildungseinrichtung erforderlich ist. Die Erlaubnis bedarf der Zustimmung der 
Ausländerbehörde, für deren Bezirk der allgemeine Aufenthalt zugelassen wird. 
(2) Zur Wahrnehmung von Terminen bei Bevollmächtigten, beim UNHCR und bei Organisationen, die sich mit der 
Betreuung von Flüchtlingen befassen, soll die Erlaubnis erteilt werden. 
(3) Der Ausländer kann Termine bei Behörden und Gerichten, bei denen sein persönliches Erscheinen erforderlich 
ist, ohne Erlaubnis wahrnehmen. 
(4) Der Ausländer kann den Geltungsbereich der Aufenthaltsgestattung ohne Erlaubnis vorübergehend verlassen, 
wenn ihn das BAMF als Asylberechtigten anerkannt oder ein Gericht das BAMF zur Anerkennung verpflichtet hat, 
auch wenn die Entscheidung noch nicht unanfechtbar ist; das Gleiche gilt, wenn das BAMF oder ein Gericht dem 
Ausländer die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hat oder Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 2, 3, 5 oder Abs. 7 
AufenthG gewährt hat. Satz 1 gilt entsprechend für den Ehegatten und die mdj. ledigen Kinder des Ausländers. 
(5) Die Ausländerbehörde eines Kreises oder einer kreisangehörigen Gemeinde kann einem Ausländer die allge-
meine Erlaubnis erteilen, sich vorübergehend im gesamten Gebiet des Kreises aufzuhalten. 
(6) Um örtlichen Verhältnissen Rechnung zu tragen, können die Landesregierungen durch Rechtsverordnung 
bestimmen, dass sich Ausländer ohne Erlaubnis vorübergehend in einem die Bezirke mehrerer Ausländerbehörden 
umfassenden Gebiet, dem Gebiet des Landes oder, soweit Einvernehmen zwischen den beteiligten Landesregie-
rungen besteht, im Gebiet eines anderen Landes aufhalten können. 
 
§ 61 Erwerbstätigkeit 
(1) Für die Dauer der Pflicht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, darf der Ausländer keine Erwerbstätigkeit 
ausüben. 
(2) Im Übrigen kann einem Asylbewerber, der sich seit einem Jahr gestattet im Bundesgebiet aufhält, abweichend 
von § 4 Abs. 3 AufenthG die Ausübung einer Beschäftigung erlaubt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit 
zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist, dass die ... Beschäftigung ohne Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit zulässig ist. Ein geduldeter oder rechtmäßiger Voraufenthalt wird auf die Wartezeit ... ange-
rechnet. Die §§ 39 bis 42 AufenthG gelten entsprechend. 
 
§ 62 Gesundheitsuntersuchung 
(1) Ausländer, die in einer Aufnahmeeinrichtung oder Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen haben, sind verpflichtet, 
eine ärztliche Untersuchung auf übertragbare Krankheiten einschließlich einer Röntgenaufnahme der Atmungsor-
gane zu dulden. ... 
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SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende  
§ 1 Aufgabe und Ziel der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

(1) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde 
des Menschen entspricht.  

 

§ 7 - Leistungsberechtigte 

(1) Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen, die  

1. das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

2. erwerbsfähig sind, 

3. hilfebedürftig sind und 

4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben, 

(erwerbsfähige  Leistungsberechtigte). Ausgenommen sind 

1. Ausländerinnen und Ausländer, die weder in der Bundesrepublik Deutschland Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder Selbst-
ständige noch aufgrund des § 2 Abs. 3 des FreizügG/EU freizügigkeitsberechtigt sind, und ihre Familienangehörigen für die 
ersten drei Monate ihres Aufenthalts, 

2. Ausländerinnen und Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche ergibt, und ihre Familien-
angehörigen, 

3. Leistungsberechtigte nach § 1 des AsylbLG. 

Satz 2 Nr. 1 gilt nicht für Ausländerinnen und Ausländer, die sich mit einem Aufenthaltstitel nach Kapitel 2, Abschnitt 5 des 
AufenthG in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Aufenthaltsrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt. 
 
§ 8 - Erwerbsfähigkeit 

(1) Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Be-
dingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.  

(2) Im Sinne von Absatz 1 können Ausländerinnen und Ausländer nur erwerbstätig sein, wenn ihnen die Aufnahme einer Be-
schäftigung erlaubt ist oder erlaubt werden könnte. Die rechtliche Möglichkeit, eine Beschäftigung vorbehaltlich einer Zustim-
mung nach § 39 AufenthG aufzunehmen, ist ausreichend. 

 
 

SGB XII - Sozialhilfe 
§ 23 SGB XII - Sozialhilfe für Ausländerinnen und Ausländer  

(1) Ausländern, die sich im Inland tatsächlich aufhalten, ist Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe bei Krankheit, Hilfe bei Schwanger-
schaft und Mutterschaft sowie Hilfe zur Pflege nach diesem Buch zu leisten. ... Im Übrigen kann Sozialhilfe geleistet werden, 
soweit dies im Einzelfall gerechtfertigt ist. Die Einschränkungen nach Satz 1 gelten nicht für Ausländer, die im Besitz einer Nie-
derlassungserlaubnis oder eines befristeten Aufenthaltstitels sind und sich voraussichtlich dauerhaft im Bundesgebiet aufhalten. 
... 

(2) Leistungsberechtigte nach § 1 des AsylbLG erhalten keine Leistungen der Sozialhilfe. 

(3) Ausländer, die eingereist sind, um Sozialhilfe zu erlangen, oder deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Ar-
beitsuche ergibt, sowie ihre Familienangehörigen haben keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Sind sie zum Zweck einer Behandlung 
oder Linderung einer Krankheit eingereist, soll Hilfe bei Krankheit insoweit nur zur Behebung eines akut lebensbedrohlichen 
Zustandes oder für eine unaufschiebbare und unabweisbar gebotene Behandlung einer schweren oder ansteckenden Erkran-
kung geleistet werden. 

 
SGB XII Drittes Kapitel - Hilfe zum Lebensunterhalt 
§ 28 Regelbedarf, Inhalt der Regelsätze 
§ 29 Unterkunft und Heizung 
§ 31 Einmalige Bedarfe 

SGB XII Viertes Kapitel - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
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SGB XII Fünftes Kapitel - Hilfen zur Gesundheit 
§ 48 Hilfe bei Krankheit 
§ 50 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft 

SGB XII Sechstes Kapitel - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 

SGB XII Siebtes Kapitel - Hilfe zur Pflege 

SGB XII Achtes Kapitel - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 

SGB XII Neuntes Kapitel - Hilfe in anderen Lebenslagen 
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AsylbLG - Asylbewerberleistungsgesetz 
 

§ 1 Leistungsberechtigte 

(1) Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die 

1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem AsylVfG besitzen, 

2. über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist, 

3. wegen des Krieges in Ihrem Heimatland eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1oder § 24 des AufenthG oder die eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 Satz 1, Abs. 4a, Abs 4b oder Abs. 5 des AufenthG besitzen,3 

4. eine Duldung nach § 60 a des AufenthG besitzen, 

5. vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist,  

6. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der in den Nummern 1 bis 5 genannten Personen sind, ohne daß sie 
selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder 

7. die einen Folgeantrag nach § 71 des AsylVfG oder einen Zweitantrag nach § 71a des AsylVfG stellen.  

 (2) Die in Absatz 1 bezeichneten Ausländer sind für die Zeit, für die ihnen ein anderer Aufenthaltstitel als die in Absatz 1 Nr. 3 
bezeichnete Aufenthaltserlaubnis mit einer Gesamtgeltungsdauer von mehr als sechs Monaten erteilt worden ist, nicht nach 
diesem Gesetz leistungsberechtigt. 

 (3) Die Leistungsberechtigung endet mit der Ausreise oder mit Ablauf des Monats, in dem 

1. die Leistungsvoraussetzung entfällt oder  

2. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Ausländer als Asylberechtigten anerkannt oder ein Gericht das Bundesamt 
zur Anerkennung verpflichtet hat, auch wenn die Entscheidung noch nicht unanfechtbar ist. 

 

§ 1 a Anspruchseinschränkung 

Leistungsberechtigte nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 und ihre Familienangehörigen nach § 1 Abs. 1 Nr. 6,  

1. die sich in den Geltungsbereich dieses Gesetzes begeben haben, um Leistungen nach diesem Gesetz zu erlangen, oder  

2. bei denen aus von ihnen zu vertretenden Gründen aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden können,  

erhalten Leistungen nach diesem Gesetz nur, soweit dies im Einzelfall nach den Umständen unabweisbar geboten ist. 

 

§ 2 Leistungen in besonderen Fällen 

(1) Abweichend von den §§ 3 bis 7 ist das SGB XII auf diejenigen Leistungsberechtigten entsprechend anzuwenden, die über 
eine Dauer von insgesamt 48 Monaten Leistungen nach § 3 erhalten haben und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmiss-
bräuchlich selbst beeinflusst haben.4 

(2) Bei der Unterbringung von Leistungsberechtigten nach Absatz 1 in einer Gemeinschaftsunterkunft bestimmt die zuständige 
Behörde die Form der Leistung aufgrund der örtlichen Umstände. 

(3) Minderjährige Kinder, die mit ihren Eltern oder einem Elternteil in einer Haushaltsgemeinschaft leben, erhalten Leistungen 
nach Absatz 1 nur, wenn mindestens ein Elternteil in der Haushaltsgemeinschaft Leistungen nach Absatz 1 erhält. 

 

§ 3 Grundleistungen5 

(1) Der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und 
Verbrauchsgütern des Haushalts wird durch Sachleistungen gedeckt. Kann Kleidung nicht geleistet werden, so kann sie in Form 
von Wertgutscheinen oder anderen vergleichbaren unbaren Abrechnungen gewährt werden. Gebrauchsgüter des Haushalts 
können leihweise zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich erhalten Leistungsberechtigte 

1. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 40 Deutsche Mark [20,45 €] 

                                                
3 Nr. 3 geändert durch EU-Richtlinienumsetzungsgesetz 2007. Dazu BT-Drs. 16/5065 S. 467: "Durch die Änderung soll zum einen 
klargestellt werden, dass sich der in der bisherigen Textfassung enthaltene Ausdruck "wegen des Krieges in ihrem Heimatland so-
wohl auf eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 als auch nach § 24 des AufenthG bezieht. ..." 
4 Frist von 36 auf 48 Monate verlängert durch EU-Richtlinienumsetzungsgesetz 2007. 
5 Das Gesetz nennt die seit 01.11.1993 unveränderten Beträge nur in DM. Die Euro-Beträge haben wir als Arbeitshilfe hinzugefügt. 
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2. von Beginn des 15. Lebensjahres an 80 Deutsche Mark [40,90 €] 

monatlich als Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens. Der Geldbetrag für in Abschiebungs- 
oder Untersuchungshaft genommene Leistungsberechtigte beträgt 70 vom Hundert des Geldbetrages nach Satz 4. [28,63 €] 

(2) Bei einer Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des AsylVfG können, soweit es nach den 
Umständen erforderlich ist, anstelle von vorrangig zu gewährenden Sachleistungen nach Absatz 1 Satz 1 Leistungen in Form 
von Wertgutscheinen, von anderen vergleichbaren unbaren Abrechnungen oder von Geldleistungen im gleichen Wert gewährt 
werden. Der Wert beträgt 

1. für den Haushaltsvorstand 360 Deutsche Mark, [184,07 €] 

2. für Haushaltsangehörige bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres 220 Deutsche Mark, [112,48 €] 

3. für Haushaltsangehörige von Beginn des 8. Lebensjahres an 310 Deutsche Mark [158,50 €] 

monatlich zuzüglich der notwendigen Kosten für Unterkunft, Heizung und Hausrat. Absatz 1 Satz 3 und 4 findet Anwendung. 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales setzt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und dem 
Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Beträge nach Absatz 1 Satz 4 
und Absatz 2 Satz 2 jeweils zum 1. Januar eines Jahres neu fest, wenn und soweit dies unter Berücksichtigung der tatsächli-
chen Lebenshaltungskosten zur Deckung des in Absatz 1 genannten Bedarfs erforderlich ist. ... 

 

§ 4 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 

(1) Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung 
einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung 
von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen zu gewähren. Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, 
soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. 

(2) Werdenden Müttern und Wöchnerinnen sind ärztliche und pflegerische Hilfe und Betreuung, Hebammenhilfe, Arznei-, Ver-
band- und Heilmittel zu gewähren. 

(3) Die zuständige Behörde stellt die ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich der amtlich empfohlenen Schutzimp-
fungen und medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen sicher. ... 

 

§ 5 Arbeitsgelegenheiten 

(1) In Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des AsylVfG und in vergleichbaren Einrichtungen sollen Arbeitsgelegenheiten 
insbesondere zur Aufrechterhaltung und Betreibung der Einrichtung zur Verfügung gestellt werden; .... Im übrigen sollen soweit 
wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt 
werden, sofern die zu leistende Arbeit sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden 
würde. 

(2) Für die zu leistende Arbeit ... wird eine Aufwandsentschädigung von 1,05 Euro je Stunde ausgezahlt. 

(4) ... Bei unbegründeter Ablehnung einer solchen Tätigkeit besteht kein Anspruch auf Leistungen nach diesem Gesetz. Der 
Leistungsberechtigte ist vorher entsprechend zu belehren. 

(5) Ein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts und ein Beschäftigungsverhältnis im Sinne der gesetzlichen Kranken- und 
Rentenversicherung werden nicht begründet. ... 

 

§ 6 Sonstige Leistungen 

(1) Sonstige Leistungen können insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder 
der Gesundheit unerläßlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungs-
rechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Die Leistungen sind als Sachleistungen, bei Vorliegen besonderer Umstände als 
Geldleistung zu gewähren. ... 

 

§ 7 Einkommen und Vermögen 

(1) Einkommen und Vermögen, über das verfügt werden kann, sind von dem Leistungsberechtigten und seinen Familienange-
hörigen, die im selben Haushalt leben, vor Eintritt von Leistungen nach diesem Gesetz aufzubrauchen. § 20 des SGB XII findet 
entsprechende Anwendung. ... 

(2) Einkommen aus Erwerbstätigkeit bleiben bei Anwendung des Absatzes 1 in Höhe von 25 vom Hundert außer Betracht, 
höchstens jedoch in Höhe von 60 vom Hundert des maßgeblichen Betrages aus § 3 Abs. 1 und 2. Eine Aufwandsent-
schädigung nach § 5 Abs. 2 gilt nicht als Einkommen. 

 (5) Eine Entschädigung, die wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, nach § 253 Abs. 2 des BGB geleistet 



- 15 -  

wird, ist nicht als Einkommen zu berücksichtigen.6 

 

§ 7a Sicherheitsleistung 

Von Leistungsberechtigten kann wegen der ihnen und ihren Familienangehörigen zu gewährenden Leistungen nach diesem 
Gesetz Sicherheit verlangt werden, soweit Vermögen im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 1 vorhanden ist. Die Anordnung der Sicher-
heitsleistung kann ohne vorherige Vollstreckungsandrohung im Wege des unmittelbaren Zwanges erfolgen.  

 

 

Asylaufnahmerichtlinie  
Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27.01.03 zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den 
Mitgliedstaaten - Auszug7 
 
Artikel 3 Anwendungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für alle Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen, die an der Grenze oder im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedstaats Asyl beantragen, solange sie als Asylbewerber im Hoheitsgebiet verbleiben dürfen, sowie für ihre Familienangehöri-
gen, wenn sie nach nationalem Recht von diesem Asylantrag erfasst sind. 

 
Kapitel II Allgemeine Bestimmungen über die Aufnahmebedingungen 
Artikel 5 Information 
(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Asylbewerber innerhalb einer angemessenen Frist von höchstens fünfzehn Tagen nach 
der Antragstellung bei der zuständigen Behörde zumindest über die vorgesehenen Leistungen und die mit den Aufnahmebedin-
gungen verbundenen Verpflichtungen. Sie tragen dafür Sorge, dass die Asylbewerber Informationen darüber erhalten, welche 
Organisationen oder Personengruppen spezifischen Rechtsbeistand gewähren und welche Organisationen ihnen im Zusam-
menhang mit den Aufnahmebedingungen, einschließlich medizinischer Versorgung, behilflich sein oder sie informieren können. 
 (2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die in Absatz 1 genannten Informationen schriftlich und nach Möglichkeit in 
einer Sprache erteilt werden, bei der davon ausgegangen werden kann, dass der Asylbewerber sie versteht. Gegebenenfalls 
können diese Informationen auch mündlich erteilt werden. 
 
Artikel 7 Wohnsitz und Bewegungsfreiheit 
(1) Asylbewerber dürfen sich im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats oder in einem ihnen von diesem Mitgliedstaat zu-
gewiesenen Gebiet frei bewegen. Das zugewiesene Gebiet darf die unveräußerliche Privatsphäre nicht beeinträchtigen und 
muss hinreichenden Spielraum dafür bieten, dass Gewähr für eine Inanspruchnahme der Vorteile aus dieser Richtlinie gegeben 
ist. 
(5) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Asylbewerbern eine befristete Genehmigung zum Verlassen des in den Absätzen 2 und 
4 genannten Wohnsitzes bzw. des in Absatz 1 genannten zugewiesenen Gebiets erteilt werden kann. Die Entscheidung ist Fall 
für Fall, objektiv und unparteiisch zu treffen und im Fall einer Ablehnung zu begründen. 
 
Artikel 8 Familien 
Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die Einheit der Familie, die sich in ihrem Hoheitsgebiet aufhält, so weit 
wie möglich zu wahren, wenn den Asylbewerbern von dem betreffenden Mitgliedstaat Unterkunft gewährt wird. Diese Maßnah-
men kommen mit der Zustimmung der Asylbewerber zur Anwendung. 
 
Artikel 14 Modalitäten der materiellen Aufnahmebedingungen 
(7) Rechtsbeistände oder -berater von Asylbewerbern sowie Vertreter des Amts des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen oder von diesem gegebenenfalls beauftragte und von dem betreffenden Mitgliedstaat anerkannte Nichtregie-
rungsorganisationen erhalten Zugang zu den Aufnahmezentren und sonstigen Unterbringungseinrichtungen, um den Asylbe-
werbern zu helfen. Der Zugang darf nur aus Gründen der Sicherheit der Zentren und Einrichtungen oder der Asylbewerber 
eingeschränkt werden.  
 
Kapitel II Allgemeine Bestimmungen über die Aufnahmebedingungen 

Artikel 15 Medizinische Versorgung 

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Asylbewerber die erforderliche medizinische Versorgung erhalten, die zumin-
dest die Notversorgung und die unbedingt erforderliche Behandlung von Krankheiten umfasst. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewähren Asylbewerbern mit besonderen Bedürfnissen die erforderliche medizinische oder sonstige 
Hilfe.  
                                                
6 Abs. 5 eingefügt durch EU-Richtlinienumsetzungsgesetz 2007 
7 Amtsblatt der EU Nr. L 31/18 v. 06.02.03, www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/2003-9_RL_Asylaufnahme.pdf, 
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Kapitel IV Bestimmungen betreffend besonders bedürftige Personen 

Artikel 17 Allgemeiner Grundsatz 
(1) Die Mitgliedstaaten berücksichtigen in den nationalen Rechtsvorschriften zur Durchführung des Kapitels II betreffend die 
materiellen Aufnahmebedingungen sowie die medizinische Versorgung die spezielle Situation von besonders schutzbedürftigen 
Personen wie Minderjährigen, unbegleiteten Minderjährigen, Behinderten, älteren Menschen, Schwangeren, Alleinerziehenden 
mit minderjährigen Kindern und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer 
oder sexueller Gewalt erlitten haben. 
 (2) Absatz 1 gilt ausschließlich für Personen, die nach einer Einzelprüfung ihrer Situation als besonders hilfebedürftig aner-
kannt werden. 

 

Artikel 20 Opfer von Folter und Gewalt 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Personen, die Folter, Vergewaltigung oder andere schwere Gewalttaten erlitten 
haben, im Bedarfsfall die Behandlung erhalten, die für Schäden, welche ihnen durch die genannten Handlungen zugefügt wur-
den, erforderlich ist. 

 

Kapitel VII Schlussbestimmungen 

Artikel 26 - Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie bis zum 6. 
Februar 2005 nachzukommen. ... 

 
 

BAföG - Ausbildungsförderung   
§ 8 Staatsangehörigkeit8 

(1) Ausbildungsförderung wird geleistet 
1. Deutschen im Sinne des Grundgesetzes, 
2. Unionsbürgern, die ein Recht auf Daueraufenthalt im Sinne des FreizügG/EU besitzen sowie anderen Ausländern, die eine 
Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG nach dem AufenthG besitzen, 
3. Ehegatten und Kindern von Unionsbürgern, die unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 und 4 des FreizügG/EU gemein-
schaftsrechtlich freizügigkeitsberechtigt sind oder denen diese Rechte als Kinder nur deshalb nicht zustehen, weil sie 21 Jahre 
oder älter sind und von ihren Eltern oder deren Ehegatten keinen Unterhalt erhalten, 
4. Unionsbürgern, die vor dem Beginn der Ausbildung im Inland in einem Beschäftigungsverhältnis gestanden haben, dessen 
Gegenstand mit dem der Ausbildung in inhaltlichem Zusammenhang steht, 
5. Staatsangehörigen eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den EWR unter den Voraussetzungen der Num-
mern 2 bis 4, 
6. Ausländern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und die außerhalb des Bundesgebiets als Flüchtlinge ... 
anerkannt und in ... Deutschland nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt berechtigt sind, 
7. heimatlosen Ausländern im Sinne des Gesetzes über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer ... 
(2) Anderen Ausländern wird Ausbildungsförderung geleistet, wenn sie ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben und 
1. eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Abs. 1 oder 2, den §§ 23a, 25 Abs. 1 oder 2, den §§ 28, 37, 38 Abs. 1 Nr. 2, § 
104a oder als Ehegatte oder Kind eines Ausländers mit Niederlassungserlaubnis eine Aufenthaltserlaubnis nach § 30 oder den 
§§ 32 bis 34 des AufenthG besitzen, 
2. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3, Abs. 4 Satz 2 oder Abs. 5, § 31 des AufenthG oder als Ehegatte oder Kind eines 
Ausländers mit Aufenthaltserlaubnis eine Aufenthaltserlaubnis nach § 30 oder den §§ 32 bis 34 des AufenthG besitzen und sich 
seit mindestens vier Jahren in Deutschland ununterbrochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet aufhalten. 
(2a) Geduldeten Ausländern (§ 60a AufenthG), die ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben, wird Ausbildungsförderung ge-
leistet, wenn sie sich seit mindestens vier Jahren ununterbrochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhal-
ten.9 
(3) Im Übrigen wird Ausländern Ausbildungsförderung geleistet, wenn 
1. sie selbst sich vor Beginn des förderungsfähigen Teils des Ausbildungsabschnitts insgesamt fünf Jahre im Inland aufgehalten 
haben und rechtmäßig erwerbstätig gewesen sind oder 

                                                
8 Neufassung durch Art. 1 des 22. BAföG-ÄndG, BGBl. I v. 31.12.07, S. 3254 ff, in Kraft seit 01.01.2008. 
9 Eingefügt durch Art. 2a Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz (BT-Drs. 16/10914), gültig ab 1.1.2009. 
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2. zumindest ein Elternteil während der letzten sechs Jahre vor Beginn des förderungsfähigen Teils des Ausbildungsabschnitts 
sich insgesamt drei Jahre im Inland aufgehalten hat und rechtmäßig erwerbstätig gewesen ist, ... 
(4) Auszubildende, die nach Absatz 1 oder 2 als Ehegatten persönlich förderungsberechtigt sind, verlieren den Anspruch auf 
Ausbildungsförderung nicht dadurch, dass sie dauernd getrennt leben oder die Ehe aufgelöst worden ist, ... 
 

 

SGB V - gesetzliche Krankenversicherung 
 

§ 264 SGB V - Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung 

(1) Die Krankenkasse kann für Arbeits- und Erwerbslose, die nicht gesetzlich gegen Krankheit versichert sind, für andere Hilfe-
empfänger sowie für die vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung bezeichneten Personenkreise die 
Krankenbehandlung übernehmen, sofern der Krankenkasse Ersatz der vollen Aufwendungen für den Einzelfall sowie eines 
angemessenen Teils ihrer Verwaltungskosten gewährleistet wird. 

(2) Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem Dritten und Fünften bis Neunten Kapitel des SGB XII 
und von Empfängern laufender Leistungen nach § 2 des AsylbLG und von Empfängern von Krankenhilfeleistungen nach dem 
SGB VIII,10 die nicht versichert sind, wird von der Krankenkasse übernommen. Satz 1 gilt nicht für Empfänger, die voraussicht-
lich nicht mindestens einen Monat ununterbrochen Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen, Personen, die ausschließlich Leistun-
gen nach den §§ 11 Abs. 5 Satz 3 und § 33 des SGB XII beziehen sowie für die in § 24 des SGB XII genannten Personen. 

(3) Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Empfänger haben unverzüglich eine Krankenkasse im Bereich des für die Hilfe zuständi-
gen Trägers der Sozialhilfe oder der öffentlichen Jugendhilfe zu wählen, ... 

(4) Für die in Absatz 2 Satz 1 genannten Empfänger gelten § 11 Abs. 1 sowie die §§ 61 und 62 entsprechend. Sie erhalten eine 
Krankenversichertenkarte nach § 291. ... 

(7) Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung nach den Absätzen 2 bis 6 ent-
stehen, werden ihnen von den für die Hilfe zuständigen Trägern der Sozialhilfe oder der öffentlichen Jugendhilfe vierteljährlich 
erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten ... werden bis zu 5 vom Hundert der abgerechneten Leistungsaufwendungen 
festgelegt. Wenn Anhaltspunkte für eine unwirtschaftliche Leistungserbringung oder -gewährung vorliegen, kann der zuständige 
Träger der Sozialhilfe oder der öffentlichen Jugendhilfe von der jeweiligen Krankenkasse verlangen, die Angemessenheit der 
Aufwendungen zu prüfen und nachzuweisen. 

 

SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe11 
§ 6 Geltungsbereich 

(1) Leistungen nach diesem Buch werden jungen Menschen, Müttern, Vätern und Personensorgeberechtigten von Kindern und 
Jugendlichen gewährt, die ihren tatsächlichen Aufenthalt im Inland haben. ... 

(2) Ausländer können Leistungen nach diesem Buch nur beanspruchen, wenn sie rechtmäßig oder aufgrund einer ausländer-
rechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

(4) Regelungen des über- und zwischenstaatlichen Rechts bleiben unberührt. 
 

§ 24 Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 

(1) Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung steht. 

(2) Für Kinder im Alter unter drei Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tagesein-
richtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten. ... 
 

§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 

(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn (...) 

3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personen-
sorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten. 

                                                
10 Anspruch von SGB VIII-Krankenhilfe-Empfängern eingefügt durch Gesundheitsreform 2007, in Kraft seit 31.03.07 
11 mit den Änderungen durch das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) v. 08.09.05 
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Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten 
Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen; (...) 

(2) Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, zusammen mit dem Kind 
oder dem Jugendlichen zu klären und Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. ... Das Jugendamt hat während 
der Inobhutnahme für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen und dabei den notwendigen Unterhalt und die 
Krankenhilfe sicherzustellen. (...) 

(3) ... Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 ist unverzüglich die Bestellung eines Vormunds oder Pflegers zu veranlassen.  

(5) Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen der Inobhutnahme sind nur zulässig, wenn und soweit sie erforderlich sind, 
um eine Gefahr für Leib oder Leben des Kindes oder des Jugendlichen oder eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzuwen-
den. ... 

 

SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 
§ 2 Behinderung 

(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahr-
scheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

(2) Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt 
und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 
rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben. 

 

EStG - Kindergeld nach Einkommensteuergesetz 
§ 62 Anspruchsberechtigte12 
(2) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer erhält Kindergeld nur, wenn er 
1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt, 
2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt oder berechtigt hat, es sei denn, die 
Aufenthaltserlaubnis wurde 
a) nach §§ 16 oder 17 des AufenthG erteilt, 
b) nach § 18 Abs. 2 des AufenthG erteilt und die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit darf nach der BeschV nur für einen 
bestimmten Höchstzeitraum erteilt werden, 
c) nach § 23 Abs. 1 des AufenthG wegen eines Krieges in seinem Heimatland oder nach den §§ 23a, 24, 25 Abs. 3 bis 5 des 
AufenthG erteilt,  
oder 
3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und 
a) sich seit mindestens drei Jahren rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhält und 
b) im Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist, laufende Geldleistungen nach dem SGB III bezieht oder Elternzeit in Anspruch 
nimmt. 

 

                                                
12 § 62 neu gefasst durch Gesetz zur Anspruchsberechtigung von Ausländern wegen Kindergeld, Erziehungsgeld und Unterhaltsvorschuss v. 
13.12.06, www.fluechtlingsrat-berlin.de > Gesetzgebung > Kindergeld. Die Anspruchsvoraussetzungen in § 1 BErzGG, § 1 UhVorschG sind 
identisch. 


